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047 Zweihundertsechsundzwanzigste Satzung über die  
 Festlegungen gemäß § 8 der Satzung der Stadt  
 Köln vom 28. Februar 2005 über die Erhebung von  
 Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für  
 straßenbauliche Maßnahmen  
 vom 29. November 2012

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 15.11.2012 
aufgrund der §§ 2 und 8 Absatz 1 Satz 2 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S. 712/SGV NRW 610) 
in Verbindung mit §§ 7 und 77 Absatz 1 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW 1994, S. 666/
SGV NRW 2023) und § 8 der Satzung der Stadt Köln über die 
Erhebung von Beiträgen nach § 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW 
für straßenbauliche Maßnahmen vom 28.02.2005 (ABI. Stadt 
Köln 2005, S. 116, 2010, S. 450) - jeweils in der bei Erlass die-
ser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung beschlossen:

§ 1

Für die in den nachstehend aufgeführten Straßen vorgese-
henen straßenbaulichen Maßnahmen werden gemäß § 8 der 
Satzung der Stadt Köln über die Erhebung von Beiträgen nach 
§ 8 Absatz 1 Satz 2 KAG NRW für straßenbauliche Maßnah-
men vom 28.02.2005 folgende Festlegungen getroffen:

1. Augustastraße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Graf-Adolf-Straße
 bis  Vincenzstraße
 Anliegerstraße gemäß § 3 Absatz 2 Ziffer 1
 Erneuerung der Straßenbeleuchtung mit Ausnahme einer 

Leuchte durch Aufstellen neuer Straßenleuchten.

2. Buchheimer Straße  (Stadtbezirk 9)
 in dem Straßenabschnitt
 von  Mülheimer Freiheit
 bis  Adamsstraße
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61 Satzung über eine Verlängerung der Veränderungs-
sperre für einen Teilbereich der Ortslage in Köln-
Neustadt/Nord – Arbeitstitel: Belgisches Viertel in 
Köln-Neustadt/Nord – vom 26. Februar 2019

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 14. Febru-
ar 2019 aufgrund der §§  14, 16 und 17 Absatz 1 des Bau-
gesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 03.11.2017 (BGBl. I S.  3634) – in der bei Erlass dieser 
Satzung geltenden Fassung – in Verbindung mit § 7 der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
vom 14.07.1994 (GV  NRW S.  666/SGV  NRW 2023) – in der 
bei Erlass dieser Satzung geltenden Fassung - diese Satzung 
beschlossen:

§ 1

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre für einen Teilbe-
reich der Ortslage in Köln-Neustadt/Nord –Arbeitstitel: Belgi-
sches Viertel in Köln-Neustadt/Nord– vom 24.02.2017 (Amts-
blatt der Stadt Köln vom 22.03.2017) für das Gebiet zwischen 
Aachener Straße im Süden, Hohenzollernring im Osten, Frie-
senplatz und Venloer Straße im Norden sowie der Bahntrasse 
Köln – Bonn im Westen, wird um ein Jahr verlängert.

§ 2

Diese Satzung tritt am Tage ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald 
und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich abgeschlos-
sen ist, spätestens jedoch mit dem Ablauf des 21.03.2020.

Vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Auf die Vorschriften des § 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 und 
Absatz 1 Satz 1 Baugesetzbuch (BauGB) wird hingewiesen.

§ 18 Absatz 2 Satz 2 und Satz 3 lauten:
	 „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung ver-

langen, wenn die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflich-
tigen beantragt.“

§ 18 Absatz 1 Satz 1 lautet:
	 „Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über 

den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zurückstel-
lung eines Baugesuchs nach § 15 Absatz 1 hinaus, ist den 
Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile 
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.“
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Es wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und von 
Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen nach  
§§ 215 Absatz 1 Satz 1 und 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 
bis 3, Absatz 2 und Absatz 3 Satz 2 BauGB hingewiesen.

§ 215 Absatz 1 Satz 1 lautet:

„(1) Unbeachtlich werden

	 1.	� eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfah-
rens- und Formvorschriften,

	 2.	� eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplanes und des Flächennut-
zungsplanes und

	 3.	� nach § 214 Absatz 3 Satz 2 beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs, 

		�  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung des Flächennutzungsplanes oder der Sat-
zung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darle-
gung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.“

§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 bis 3 lauten:

	 „(1) Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten dieses Gesetzbuchs ist für die Rechtswirksamkeit des 
Flächennutzungsplanes und der Satzungen nach diesem 
Gesetzbuch nur beachtlich, wenn

	 1.	� entgegen § 2 Absatz 3 die von der Planung berühr-
ten Belange, die der Gemeinde bekannt waren oder 
hätten bekannt sein müssen, in wesentlichen Punkten 
nicht zutreffend ermittelt oder bewertet worden sind 
und wenn der Mangel offensichtlich und auf das Er-
gebnis des Verfahrens von Einfluss gewesen ist;

	 2.	� die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a 
Absätze 3 und 5 Satz 2, § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2  
und 3 (auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Num- 
mer 1), § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 so-
wie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei 
ist unbeachtlich, wenn bei Anwendung der Vorschrif-
ten einzelne Personen, Behörden oder sonstige Träger 
öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die 
entsprechenden Belange jedoch unerheblich waren 
oder in der Entscheidung berücksichtigt worden sind, 
oder einzelne Angaben dazu, welche Arten umwelt-
bezogener Informationen verfügbar sind, gefehlt ha-
ben, oder der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halb-
satz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2  
und § 13a Absatz 2 Nummer 1) gefehlt hat, oder bei 
Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe dar-
über, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird, 
unterlassen wurde, oder bei Anwendung des § 4a Ab-
satz 3 Satz 4 oder des § 13 ( auch in Verbindung mit  
§ 13a Absatz 2 Nummer 1) die Voraussetzungen für 
die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vor-
schriften verkannt worden sind;

	 3.	� die Vorschriften über die Begründung des Flächen-
nutzungsplanes und der Satzungen sowie ihrer Ent-
würfe nach §§ 2a, 3 Absatz 2, § 5 Absatz 1 Satz 2 
Halbsatz 2 und Absatz 5, § 9 Absatz 8 und § 22 Ab-

satz 10 verletzt worden sind; dabei ist unbeachtlich, 
wenn die Begründung des Flächennutzungsplanes 
oder der Satzung oder ihr Entwurf unvollständig ist; 
abweichend von Halbsatz 2 ist eine Verletzung von 
Vorschriften in Bezug auf den Umweltbericht unbe-
achtlich, wenn die Begründung hierzu nur in unwe-
sentlichen Punkten unvollständig ist;“

§ 214 Absatz 2 lautet:

 „(2) Für die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne ist auch 
unbeachtlich, wenn

 1.  die Anforderungen an die Aufstellung eines selbstän-
digen Bebauungsplanes (§ 8 Absatz 2 Satz 2) oder an 
die in § 8 Absatz 4 bezeichneten dringenden Gründe 
für die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungspla-
nes nicht richtig beurteilt worden sind;

 2.  § 8 Absatz 2 Satz 1 hinsichtlich des Entwickelns des 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan 
verletzt worden ist, ohne das hierbei die sich aus dem 
Flächennutzungsplan ergebende geordnete städte-
bauliche Entwicklung beeinträchtigt worden ist;

 3.  der Bebauungsplan aus einem Flächennutzungsplan 
entwickelt worden ist, dessen Unwirksamkeit sich we-
gen Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten einschließlich des § 6 nach Bekanntmachung des 
Bebauungsplanes herausstellt;

 4.  im Parallelverfahren gegen § 8 Absatz 3 verstoßen 
worden ist, ohne dass die geordnete städtebauliche 
Entwicklung beeinträchtigt worden ist.“

§ 214 Absatz 3 Satz 2 lautet:
 (3) ...........
 „Mängel, die Gegenstand der Regelung in Absatz 1 Satz 1  

Nummer 1 sind, können nicht als Mängel der Abwägung 
geltend gemacht werden; im Übrigen sind Mängel im Ab-
wägungsvorgang nur erheblich, wenn sie offensichtlich und 
auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind.“

Außerdem wird auf die Rechtfolgen nach § 7 Absatz 6 Satz 1 
der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hin-
gewiesen.

§ 7 Absatz 6 Satz 1 der Gemeindeordnung lautet:
 „Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 

dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 

 a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein 
vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt,

 b)  die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht worden,

 c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher be-
anstandet oder

 d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber 
der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.“

Köln, den 26. Februar 2019 Die Oberbürgermeisterin
 gez. Reker



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 20. März 2019	 Nummer 11	 Seite 133

62 Widmung der Straße Diemelweg und Teilflächen der 
Straßen Saalestraße und Weserplatz in Köln-Chorweiler

Gemäß § 6 Abs. 1 Straßen- und Wegegesetz NRW vom 
23.09.1995 wird die Widmung der nachfolgenden Straßen ver-
fügt:

Nr. Straßenbe-
zeichnung

Abgrenzung Widmung 
als

Gemarkung Flur Flurstück [(T)= 
Teilstück]

1 Saalestraße Stichweg zwischen Elbeallee und Saalestraße 
einschließlich Platzfläche und Fußgängerbrü-
cke über die Elbeallee (mit Rampe und Treppe) 

G-FR Worringen 46 T aus 940 und 
1275

2 Diemelweg Verbindungsweg ab Platzfläche Saalestraße 
16a bis zum Kinderspielplatz 

G-FR Worringen 46 T aus 940

3 Diemelweg Verbindungsweg vom Kinderspielplatz (zwi-
schen Diemelweg 17/19) bis zur Moldaustraße 

G-FR Worringen 46 953

4 Diemelweg vom Kinderspielplatz bis zum Beginn der 
Platzfläche Weserplatz (siehe Nr.5) einschließ-
lich der abgehenden Stichwege zur Saalestra-
ße und Moldaustraße

G-FR Worringen 46 943, 950 955, 
922, 1127, 
1179, T aus 942 
und 944

5 Weserplatz Platzfläche in Höhe von Weserplatz 17 und 
gegenüber Saalestr. 40 bis hinter  
Saalestr. 50 einschließlich des Stichwegs zur 
Moldaustraße

G-FR Worringen 46 961, 962, T aus 
944

G-FR = Gemeindestraße mit Benutzungsbeschränkung auf den Verkehr durch Fußgänger und Radfahrer

Die Widmung wird mit dieser öffentlichen Bekanntmachung 
wirksam. 

Ein Plan, aus dem die Lage der gewidmeten Flächen ersicht-
lich ist, ist dieser Veröffentlichung angefügt. Die Widmungsun-
terlagen können darüber hinaus beim 

beim Bauverwaltungsamt, Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, 
Zimmer 13 C 61, 

montags und donnerstags von 8.00 – 16.00 Uhr,
dienstags von 8.00 – 18.00 Uhr,
mittwochs und freitags von 8.00 – 12.00 Uhr

sowie nach besonderer Terminvereinbarung (Telefon 0221/221-
23662) eingesehen werden.

Die oben genannte Widmung gilt am Tage nach der Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Stadt Köln als bekannt gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmung kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Köln, in Köln, 
eingelegt werden. 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag
Gez. Cornelia Müller, Amtsleiterin

Widmungsplan
Hintergrundfarbe (Nutzung), Flurstücksnummer, Straßen, Hausnummern

Gemarkung Worringen, Flur 46, Teilstück aus 942, 1275
Flurstücke 922, 940, 943, 944, 950, 953, 955, 961, 962, 1127, 1179

Gemeindestraße mit der
Benutzungsbeschränkung auf den
Verkehr durch Fußgänger und Radfahrer

Saalestraße

Diemelweg

Weserplatz

961

962

944

943

1179

922

1127
950

955

953

942

940

1275
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63 Bekanntmachung 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Köln

Frau Kirsten Jahn, Mitglied der Partei „Bündnis 90/Die Grü-
nen“ im Rat der Stadt Köln, ist mit Erklärung vom 21.02.2019 
als Mandatsträgerin aus dem Rat der Stadt Köln mit Ablauf 
des 21.02.2019 ausgeschieden.

Als Nachfolger wurde gemäß § 45 in Verbindung mit § 46 a des 
Kommunalwahlgesetzes

Herr Frank Hauser, Ruhestandsplaner, geb. am 17.09.1958 in 
Dormagen, Schenkendorfstr. 30, 50733 Köln

festgestellt und als Mitglied des Rats der Stadt Köln für die 
Wahlperiode 2014/2020 berufen.

Gegen die Feststellung kann binnen eines Monats nach Be-
kanntgabe Einspruch eingelegt werden, über den die Wahllei-
terin entscheidet.

Köln, 05.03.2019	 Henriette Reker
	 Oberbürgermeisterin
	 und Wahlleiterin 

64 Feststellung des Jahresabschlusses der eigenbe-
triebsähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester 
Köln für das Geschäftsjahr 01. September 2016 bis 
31. August 2017

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung am 22.11.2018 
den Jahresabschluss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln für das Geschäftsjahr 01.09.2016 – 
31.08.2017 festgestellt. 
Darauf bezogen hat das Gemeindeprüfungsamt Nordrhein- 
Westfalen mit Datum vom 06.03.2019 die Prüfungsvermerke 
folgenden Inhalts erteilt: 

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen 
Heinrichstr. 1, 44623 Herne 

Abschließender Vermerk der GPA NRW 

Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Eigenbetriebsähnliche Einrichtung 
Gürzenich-Orchester Köln. Zur Durchführung der Jahresab-
schlussprüfung zum 31.08.2017 hat sie sich der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH, Köln, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 08.06.2018 den nachfolgend darge-
stellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. 

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 

An das Gürzenich-Orchester Köln, Köln: 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Ge-
winn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbezie-
hung der Buchführung und den Lagebericht des Gürzenich-

Orchesters Köln, Köln für das Wirtschaftsjahr vom 1. Sep-
tember 2016 bis 31. August 2017 geprüft. Die Buchführung 
und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht 
nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den 
ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften sowie den er-
gänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von 
uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jah-
resabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über 
den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ab-
zugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über 
das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetrieb-
sähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögli-
che Fehler berücksichtigt. 

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rech-
nungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie 
Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Ein-
schätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffas-
sung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundla-
ge für unsere Beurteilung bildet. 

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung ge-
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den 
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzen-
den landesrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
dar.“ 

Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Dr. Dornbach GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt da-
bei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollin-
haltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verord-
nung über die Durchführung der Jahresabschlussprüfung bei 
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Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 
DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erforderlich.“ 

Herne, den 06.03.2019 
GPA NRW 
Im Auftrag 
Gregor Loges

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der eigenbetriebs-
ähnlichen Einrichtung Gürzenich-Orchester Köln für das Ge-
schäftsjahr 01.09.2016 – 31.08.2017 liegen zur Einsichtnahme 
bei der Dienststelle vor. 

Köln, den 11.03.2019

Gürzenich-Orchester Köln 
– Betriebsleitung – 
gez. Stefan Englert 
Geschäftsführender Direktor

65 Öffentliche Zustellungen

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Rolf Blattmann

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 13.03.2019, 22.0596969.0025.6.21327200

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 211, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Rolf Blattmann HS: Kartäuserwall 12, 50678 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 13.03.2019 
Im Auftrag
gez. Kampa-Baer

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Mehmet Karakaya

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 13.03.2019, 22.1116973.0020.8.21332507

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 209, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Mehmet Karakaya HS: Berliner Str. 46, 51063 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 13.03.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Steven Moskopp

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mahnung, 12.03.2019, 22.1177686.0004.6.21332507

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 209, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Steven Moskopp HS: Münsterer Str. 14, 51063 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019 
Im Auftrag
gez. Zerrath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Paolo Pagliara

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Zahlungsaufforderung, 27.02.2019, 
22.0531014.0047.3.21323407

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Kämmerei-Vollstreckung 
204, Zimmer-Nr. 216, Laurenzplatz 1-3, 50667 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
PaoloPagliara HS: Piusstr. 1, 50823 Köln 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019 
Im Auftrag
gez. Schubert 

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Gabor, Peter

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer 2016 und Bescheid über 
Zinsen zur Gewerbesteuer 2016 vom 14.03.2019, 212/11 – 
206.276.363.002.

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer. Zimmer 231, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Peter Gabor, Dorfwiese 12, 42389 Wuppertal

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Rademacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herrn Jost, Andreas Hans

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Gewerbesteuer-und Zinsen 2016 vom 
07.03.2019, 212/12- 206.324.585.101

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Gewerbe-
steuer, Zimmer 228, Stadthaus Chorweiler, Athener Ring 4, 
50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herrn Andreas Hans Jost, Oranjehofstr. 3, 50769 Köln

Das Dokument enthält eine Ladung zu einem Termin, dessen 
Versäumnis Rechtsnachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 14.03.2019
Im Auftrag  
gez. Blomenkamp

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Uwe Hußlein

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Bescheid über Grundbesitzabgaben für das Jahr 2019, vom 
18.03.2019, 212/22 – 132.500.103.818

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Steueramt, Grundbesitz-
abgaben, Zimmer 524, Athener Ring 4, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Uwe Hußlein, Zorndorfstr. 3, 50737 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag  
gez. Rössel
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Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Daniel Eugene Perretta

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung – Beabsichtigte Versagung der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis gem. § 21 Abs. 5 AufenthG, 12.03.2019, 
331-301, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Daniel Eugene Perretta, Gerstenkamp 15, 51061 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Dylan John Cashman

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden,
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 18 Abs. 4 AufenthG, 12.03.2019, 331-
301, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Dylan John Cashman, Vor den Siebenburgen 27, 50676 
Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Khalid Hamdouni

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 12.03.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Khalid Hamdouni, Wuppertaler Str. 18, 51067 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Denys Kabachnyi

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 21 Abs. 5 AufenthG, 08.03.2019, 331-
301, 331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Denys Kabachnyi, Keine bekannte Anschrift
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 08.03.2019
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Nana Ama Owusuwaa

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 15.03.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Nana Ama Owusuwaa, Siegershof 6, 50859 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.03.2019
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Vu Van Tuan

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 12.03.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Van Tuan Vu, Venloer Str. 445, 50825 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 Lan-
deszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Thi Yen Nguyen

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Anhörung –Beabsichtigte Versagung der Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 12.03.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Thi Yen Nguyen, Thessaloniki-Allee 7, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Nana Ama Owusuwaa

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Ordnungsverfügung – Versagung der Erteilung einer Aufent-
haltserlaubnis gem. § 38a AufenthG, 15.03.2019, 331-301, 
331-301 Br

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, 3A30, 
Dillenburger Str. 56-66, 51105 Köln
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Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Frau Nana Ama Owusuwaa, Siegershof 6, 50859 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 15.03.2019
Im Auftrag
gez. Frau Brausten

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Ekodi, Rosalie Tshofu

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 21.06.2018,  Anhörung gem. § 28 Verwaltungs-
verfahrensgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen, 332-16

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Bezirk-
sausländeramt Chorweiler, Pariser Platz 1, 50765 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Ekodi, Rosalie Tshofu, Warthestr.16, 50765 Köln ( jetzt Abmel-
dung von Amts wegen)

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 15.03.2019
Im Auftrag  
gez. Harnischmacher

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung für Herrn Waldi LARBI, geb. 18.01.1990

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Befristungsentscheidung vom 13.03.2019, 333/1-Larbi

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Ausländeramt, Kommu-
nales Rückkehrmanagement, Dillenburger Str. 56 – 66, 51105 
Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
unbekannt

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 13.03.2019
Im Auftrag
gez. Mager

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Fitsum, Merhawi*02.01.1989

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 14.03.2019, 501/112-05.056249

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 211, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 14.03.2019
Im Auftrag
gez. Efron

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Deto, Paulo

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rechtswahrende Mitteilung, 12.03.2019, 501/112-14.040299

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und 
Senioren, Zentrale Unterhaltsheranziehung, Zimmer 214, Be-
zirksrathaus Mülheim, Wiener Platz 2a, 51065 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 
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Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag  
gez. Zinzius

Benachrichtigung über die öffentliche Zustellung gemäß  
§ 10 Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung: Frau Chantal Huth

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom: 08.03.2019, Aktenzeichen: 1 520 1 25 25 3432 
8 und 1 520 1 25 25 3433 6, Mitteilung über die Beantragung 
von Unterhaltsvorschussleistungen

Behörde für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 247-273, 
51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Huth, Chantal, Metternicher Str. 15, 50969 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Bekannt-
gabe als zugestellt, wenn es bis dahin nicht abgeholt worden 
ist. 

Köln, den 08.03.2019
Im Auftrag 
gez. Berthold

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Pascal Knauf

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung der Unterhaltsvorschussleis-
tungen, 12.03.2019, 502/94 520/21-4331

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 151, Kalker Haupt-
str. 247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Pascal Knauf, Passauer Str.2, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag
gez. Dinc

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Guido Hafermann

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitteilung über die Beantragung von Unterhaltsvorschussleis-
tungen vom 20.02.2019; Aktenzeichen: 1 520 1 07 07 3581 6

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales, Arbeit 
und Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Kalker Hauptstr. 
247 – 273, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Hafermann, Guido, wohnhaft: Barbarastraße 7, 50354 Hürth

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 14.03.2019
Im Auftrag
gez. Karwath

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Andrejs Trofimovs

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes: 
Mitteilung über den Antrag auf Unterhaltsvorschussleistun-
gen, 15.03.2019, 502/94-1 520 1 24 24 4582 3

Behörde, für die zugestellt wird: 
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und  
Senioren, Unterhaltsvorschusskasse, Frau Mansfeld, Zimmer 
315, Kalker Hauptstraße 247-273, 51103 Köln



Amtsblatt der Stadt Köln	 Ausgegeben am 20. März 2019	 Nummer 11	 Seite 141

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten: 
Andrejs Trofimovs, Ostheimer Str. 5, 51103 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist. 

Köln, den 15.03.2019
Im Auftrag 
gez. Mansfeldl

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Moshkovich, Lev, geb.11.06.1977

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Schreiben vom 12.03.2019 – Mitteilung über die Beantragung 
von Unterhaltsvorschussleistungen, Aktenzeichen: 1 520 1 03 
03 3782

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Unterhaltsvorschuss, Kalker Hauptstr. 247-273, 51103 
Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 12.02.2019
Im Auftrag  
gez. Mohr

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Wierzchow, Jaroslaw *27.07.1974

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs vom 11.03.2019, 1.503.1.5252.0673.3

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln

Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Wierzchow, Jaroslaw, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2019
Im Auftrag
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Witte, Ansger *07.04.1976

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Mitwirkung bei der Feststellung des sozialhilferechtlichen Be-
darfs vom 12.03.2019, 1.503.1.5252.1955.0

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Soziales und Se-
nioren, Krankenhilfe und Vertriebenenangelegenheiten (503-
41), Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Witte, Ansger, o.f.W.

Das Dokument enthält eine Frist, dessen Versäumnis Rechts-
nachteile zur Folge haben kann. 
Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 12.03.2019
Im Auftrag  
gez. Avci

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Giacomo Lemper

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.
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Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid überzahlter Ausbildungsförderung, 
27.12.2013, 312001203050

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Ausbildungsför-
derung (Schüler-BAföG), Zimmer 5.D.05, Kalk Karree, Ottmar-
Pohl-Platz 1, 51103 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Giacomo Lemper, Kleiner Griechenmarkt 73, 50676 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, den 11.03.2019
Im Auftrag
gez. Schade

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Herr Alen Rhamanovic

Das nachstehend bezeichnende Dokument wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung 
zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Neufestsetzung des Unterhaltes, 15.03.2019, AZ: 515/312-
10146 R

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Amt für Kinder Jugend und Familie, Beistand-
schaft, Zimmer 546b, Aachenerstr. 220, 50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den.

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Herr Alen Rhamanovic, Brühler Landstraße 461, 50997 Köln

Das Dokument gilt nach Ablauf von zwei Wochen nach Ver-
öffentlichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es 
bis dahin nicht abgeholt worden ist.

Köln, 15.03.2019
Im Auftrag
gez. Koch

Benachrichtigung über öffentliche Zustellung gemäß § 10 
Landeszustellungsgesetz NRW – LZG NRW –
Benachrichtigung Frau Kramme, Alina

Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit gemäß 
§ 10 Abs. 2 LZG NRW durch öffentliche Bekanntmachung zu-

gestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, 
nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Bezeichnung des Dokumentes, Datum, Aktenzeichen des 
Dokumentes:
Rückforderungsbescheid wegen Unwirksamkeit des Wohn-
geldbescheides wegen Umzug vom 14.03.2019 Wohngeld-
Nr.: 315 000 481194

Behörde, für die zugestellt wird:
Stadt Köln, Die Oberbürgermeisterin, Amt für Wohnungswe-
sen, Wohngeldstelle, Aachener Str. 220, 50931 Köln
Das Dokument kann bei dieser Behörde eingesehen wer-
den. 

Name und letzte bekannte Anschrift des Zustelladressa-
ten:
Kramme, Alina, Niederlande

Das Dokument gilt nach Ablauf von 2 Wochen nach Veröffent-
lichung dieser Benachrichtigung als zugestellt, wenn es bis 
dahin nicht abgeholt worden ist.  

Köln, den 14.03.2019
Im Auftrag  
gez. Walker
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Postvertriebsstück – Entgelt bezahlt

G 2663

Öffentliche Sitzungen der Ausschüsse und Bezirksvertretungen

25.03.2019
(Montag)

–	 Bauauschuss
–	 Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft

Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

Ausschuss Allgemeine Verwaltung und 
Rechtsfragen / Vergabe / Internationales
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

26.03.2019
(Dienstag)

Betriebsausschuss Gürzenich-Orchester
Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.00 Uhr

–	 Betriebsausschuss Wallraf-Richartz-
Museum & Fondation Corboud

–	 Ausschuss Kunst und Kultur
–	 Betriebsausschuss Bühnen der Stadt 

Köln

Historisches Rathaus, 
Konrad-Adenauer-Saal (Raum-Nr. 1.18) 
15.30 Uhr

28.03.2019
(Donnerstag)

Stadtentwicklungsausschuss
Bezirksrathaus Chorweiler
Pariser Platz 1, 50765 Köln
17.00 Uhr

Sportausschuss
Theodor-Heuss-Saal (Raum-Nr. A 119)
18.00 Uhr

25.03.2019
(Montag)

Bezirksvertretung Rodenkirchen
Bezirksrathaus Rodenkirchen
Raum 119, 
Hauptstraße 85, 50996 Köln
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Mülheim
Bezirksrathaus Mülheim, 
VHS-Saal, 
Wiener Platz 2a, 51065 Köln
17.00 Uhr

26.03.2019
(Dienstag)

Verkehrsausschuss
Rathaus Spanischer Bau, 
Theo-Burauen-Saal (Raum-Nr. B 121)
17.00 Uhr

Bezirksvertretung Porz
Bezirksrathaus Porz
Friedrich-Ebert-Ufer 64-70, 51143 Köln
17.00 Uhr

Rahmenplanungsbeirat Braunsfeld /  
Müngersdorf / Ehrenfeld
Bezirksrathaus Lindenthal
Großer Sitzungssaal (7. Etage), 
Aachener Straße 220, 50931 Köln
19.00 Uhr

28.03.2019
(Donnerstag)

Bezirksvertretung Nippes
Bezirksrathaus Nippes
Sitzungssaal, 
Neusser Straße 450, 50733 Köln
17.00 Uhr

Nähere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Köln unter
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/ausschuesse-und-gremien/ für die Ausschüsse und 
http://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/bezirksvertretungen/ für die Bezirke.
Die Sitzungen des Rates der Stadt Köln, öffentlicher Teil, werden unter http://www.stadt-koeln.de als Livestream gezeigt.
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